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Warum geplant werden muss

Abb. 1 ii. 2. Bootshäuser sind keine Störung in der Landschaft, wenn sie diskret am Ufer aufgestellt werden. Sie aber zu
pompösen Bade- und Gartenhäuschen auszubauen, sollte verboten sein.

Eine wichtige Aufgabe der Planung ist der Schutz unserer Seeufer. Bei einem kleinen See in der offenen
Landschaft fern von jeder Siedlung ist die Lösung eine einfache. Die Bebauung der Ufer kann hier vollständig
verboten werden. Bei grossen Seen mit Ufersiedlungen muss aber eine Bebauung zugelassen werden, wenn sie

auch zum Schutze der Uferlandschaft eingeschränkt werden muss. Wie kann das geschehen?

Die nachfolgende Bilderserie stammt vom Zugersee. Es soll an Hand dieser Beispiele und Gegenbeispiele gezeigt werden, wie
eine solche Einschränkung praktisch durchgeführt werden müsste.

Abb. 3 u. 4. Eine alte Baracke am Wasser kann ganz romantisch aussehen, doch stört diese Gruppe von vernachlässigten Bau¬
werken die ruhige Uferlinie. Ein wie viel besseres Bild ergibt die auf der Höhe zurück vom Ufer liegende Baugruppe.

Abb. 5 u. 6. Villen, auch wenn sie im schönsten kalifornischen Stil erbaut sind, beeinträchtigen das Landschaftsbild, wenn sie
direkt am Wasser liegen. Stehen sie aber 50 bis 100 Meter vom Ufer zurück, und sind sie von reichem
Baumbestand umgehen, so bleibt das Uferbild erhalten.

179


	Warum geplant werden muss

